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(54) SYSTEM UND VERFAHREN FÜR DIE AUTOMATISIERUNG EINER 
SELF-STORAGE-EINRICHTUNG

(57) System, insbesondere für die Automatisierung
einer Self-Storage-Einrichtung (SE) mit einer Vielzahl an
Self-Storage-Abteilen (SA) in einem Gebäude (G), so
dass ein kontaktloser Zugang von Kunden (K) zu den
angemieteten Self-Storage-Abteilen (SA) ermöglicht ist,
wobei die folgenden System-Elemente vorgesehen sind:
ein Buchungs-System (BS), vorzugsweise mit einer On-
line-Buchung für zumindest ein Self-Storage-Abteil (SA)
über eine Website des Betreibers der Self-Storage-Ein-
richtung (SE); ein Kunden-Management-System (CRM),
welches die Buchungsdaten jedes Kunden (K) vom Bu-
chungs-System (BS) empfängt, speichert und verwaltet;
cloudbasiertes Zugangskontroll-System (LT), welches
die Buchungs- und Kundendaten vom Kunden-Manage-
ment-System (CRM) empfängt, speichert und weiterver-
arbeitet; elektronische Tür-Schlösser (TS) an den Ein-
gangstüren (ET) und Zwischentüren (ZT) der Self-Sto-
rage-Einrichtung (SE), die vom Kunden (K) mittels einer
App (A), die vorzugsweise auf einem Smartphone (SP)
oder Tablet (T) gespeichert ist, entriegelt und geöffnet
werden; elektronische Schlösser (VS), die an einem
Schließriegel (SR) an einer Tür (TÜ) eines jeden
Self-Storage-Abteils (SA) gangseitig vorgesehen sind
oder von elektronischen Schlössern, die in die Tür (TÜ)
eines jeden Self-Storage-Abteils (SA) eingebaut sind
und die vom Kunden (K) mittels der App (A) entriegelt
und geöffnet werden; wobei zumindest die elektroni-
schen Schlösser (VS) über eine eigene netzunabhängi-
ge Stromversorgung (B) verfügen; und wobei das Zu-
gangskontroll-System (LT) den Zugang jedes Kunden
(K) zu seinem gebuchten Self-Storage-Abteil (SA) mittels
der App (A) steuert und zuläßt. Ein entsprechendes Ver-
fahren ist ebenfalls beschrieben.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ganz allge-
mein ein System und ein Verfahren für Self-Storage-Ein-
richtungen, um diese zu automatisieren, d.h. einem Kun-
den den kontaktlosen Zugang zu gebuchten bzw. ange-
mieteten Self-Storage-Abteilen zu ermöglichen.
[0002] Mit "kontaktlos" ist damit gemeint, dass der
Kunde keinen direkten oder physischen Kontakt zu An-
gestellten des Betreibers und/oder dem Betreiber der
Self-Storage-Einrichtung hat, und zwar für den gesamten
Ablauf vom Buchen bzw. Anmieten des Self-Storage-Ab-
teils bis zur Nutzung des Self-Storage-Abteils. Unter Nut-
zung ist dabei zu verstehen, dass der Kunde jederzeit
die Self-Storage-Einrichtung, die für gewöhnlich in einem
abgeschlossenen Gebäude untergebracht ist, betreten
kann und Gegenstände in seinem gebuchten bzw. an-
gemieteten Self-Storage-Abteil lagern oder entnehmen
kann.
[0003] Selbstverständlich gibt es auch Self-Storage-
Einrichtungen, die unter freiem Himmel aufgebaut sind,
zum Beispiel in Form von Einzelgaragen. Die vorliegende
Erfindung soll nicht so verstanden werden, dass nur Self-
Storage-Einrichtungen in abgeschlossenen Gebäuden
nachgerüstet werden können, sondern das auch Self-
Storage-Einrichtungen ohne eine geschlossene Gebäu-
dehülle nachgerüstet werden können.
[0004] Bekannte Self-Storage-Einrichtungen bedür-
fen derzeit noch Personen, die von der Buchung bzw.
Anmietung der Self-Storage-Abteile, der persönlichen
Übergabe von Schlössern zum Verschliessen der Self-
Storage-Abteile, bis zum Erklären der Abläufe bei der
Nutzung der Self-Storage-Abteile persönlichen Kontakt
mit den Kunden haben. Insbesondere in Anbetracht der
Covid-19-Pandemie haben sich Bestrebungen gezeigt,
die Anzahl dieser Kontakte zu minimieren.
[0005] Üblicherweise kommen Kunden in ein Büro der
Self-Storage-Einrichtung, schliessen dort einen Vertrag
über die Anmietung des Self-Storage-Abteils ab, erhal-
ten ein Schloss für den Schließriegel der Tür des Self-
Storage-Abteils und eine Erklärung über die Abläufe
beim Betreten der Self-Storage-Einrichtung, der Nutzung
der Self-Storage-Abteile usw. Diese Dienstleistungen
werden bisher im persönlichen Kontakt zwischen den
Kunden und den Angestellten des Betreibers der Self-
Storage-Einrichtung abgewickelt.
[0006] Aus der US 2014/0319851 A1 ist es bekannt,
dass an einem Rolltor eines Self-Storage-Abteils unten
am Rahmen ein elektronisches Schloss angebracht ist,
wobei das Schloss von einem Betreiber der Self-Storage-
Einrichtung aus der Ferne kontrolliert werden kann. Das
beschriebene elektronische Schließsystem soll eine ma-
nuelle Entriegelung und Öffnung des Rolltores erlauben,
sofern der Strom ausfällt. Zudem wird beschrieben, dass
die Kunden der Self-Storage-Einrichtung ihre Daten,
zum Beispiel Identifikationsinformationen, über eine Be-
nutzerschnittstelle eingeben und diese Daten in einem
Speicher gespeichert werden. Ein Kontrollsystem vali-

diert diese Daten und erlaubt dem Kunden den Zugang
zu einem angemieteten Abteil, sofern zum Beispiel kein
Zahlungsrückstand hinterlegt ist. Ganz allgemein wird
beschrieben, dass der Zugang zur Self-Storage-Einrich-
tung mittels einer Karte, einer Software, die in einem mo-
bilen Gerät gespeichert ist, oder auch mittels Schlüssel
und Schloss kontrolliert werden kann.
[0007] US 2020/0005390 A1 beschreibt Zusatzschlös-
ser (over-locks) zum Verriegeln von ungenutzten Self-
Storage-Abteilen. Es werden unterschiedliche manuelle
Schlösser offenbart, bei denen der Kunde jeweils einen
Zugangscode manuell am Schloss einstellen bzw. ein-
geben muss.
[0008] US 2021/0019979 A1 offenbart ein System zur
Übergabe von Schlüsseln für Fahrzeuge. Postfachähn-
lich werden solche Schlüssel in abschließbaren Fächern
hinterlegt, so dass weitere Personen mit einem Zugangs-
code das jeweilige Fach öffnen und den den Schlüssel
entnehmen können. Über ein Bedienterminal an den
Schließfächern läßt sich der Zugangscode manuell ein-
geben.
[0009] US 2004/0201931 A1 beschreibt ein System für
die Stromversorgung von zum beispiel Kommunikations-
systemen, wobei sowohl interne als auch externe Strom-
quellen benutzt werden, um bei einem Stromausfall der
externen Stromquelle mit Hilfe der internen Stromquelle
weiter betrieben zu werden.
[0010] US 2021/0019972 A1 offenbart ein Schloss,
welches zwei Schließmechanismen aufweist, nämlich ei-
nen ersten Schlossmechanismus und einen zweiten Zu-
satzschlossmechanismus (overlock), so dass mittels des
zweiten Zusatzschlossmechanismus, wenn er sich in der
verriegelten Position befindet, der erste Schlossmecha-
nismus am Entriegeln gehindert ist. Das beschriebene
Schloss wird unlösbar und fest mit einer Tür verbunden.
[0011] Der Stand der Technik zeigt damit Vorrichtun-
gen, die sich nicht zur Automatisierung einer Self-Sto-
rage-Einrichtung eignen. Es müssten technische und
bauliche Maßnahmen an der bekannten Infrastruktur
durchgeführt werden, die kostenintensiv, zeitaufwändig
und baulich umfangreich sind.
[0012] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine unbemannte Self-Storage-Einrichtung zu
ermöglichen, durch entsprechende Ausrüstung der In-
frastruktur, so dass die persönlichen Kontakte zwischen
Personen, die die Self-Storage-Einrichtung betreiben
und den Kunden minimiert werden bzw. gar nicht mehr
stattfinden.
[0013] Die Erfindung weist zur Lösung dieser Aufgabe
die im Patentanspruch 1 oder 7 angegebenen Merkmale
auf. Vorteilhafte Ausgestaltungen hiervon sind in den
weiteren Unteransprüchen angegeben.
[0014] Das erfindungsgemäße System zur Automati-
sierung einer Self-Storage-Einrichtung nach Anspruch
1, die eine Vielzahl von Self-Storage-Abteilen in einem
Gebäude umfasst, so dass ein kontaktloser Zugang von
Kunden zu den angemieteten Self-Storage-Abteilen er-
möglicht ist, umfasst die folgenden System-Elemente:
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ein Buchungs-System mit einer Online-Buchung für zu-
mindest ein Self-Storage-Abteil über eine Website des
Betreibers der Self-Storage-Einrichtung; ein Kunden-
Management-System, welches die Buchungsdaten je-
des Kunden vom Buchungs-System empfängt, speichert
und verwaltet; ein cloudbasiertes Zugangskontroll-Sys-
tem, welches die Buchungs- und Kundendaten vom Kun-
den-Management-System empfängt, speichert und wei-
terverarbeitet; elektronische Tür-Schlösser an den Ein-
gangstüren und Zwischentüren der Self-Storage-Ein-
richtung, die vom Kunden mittels einer App, die auf einem
Smartphone oder Tablet gespeichert ist, entriegelt und
geöffnet werden; elektronische Schlösser, die an einem
Schließriegel an einer Tür eines jeden Self-Storage-Ab-
teils gangseitig vorgesehen sind oder elektronische
Schlösser, die in die Tür eines jeden Self-Storage-Abteils
eingebaut sind und die vom Kunden mittels der App ent-
riegelt und geöffnet werden; wobei zumindest die elek-
tronischen Schlösser an den Türen der Self-Storage-Ab-
teile über eine eigene netzunabhängige Stromversor-
gung verfügen; und wobei das Zugangskontroll-System
den Zugang jedes Kunden zu seinem gebuchten Self-
Storage-Abteil mittels der App steuert.
[0015] Mittels des erfindungsgemäßen Systems läßt
sich jede Self-Storage-Einrichtung, insbesondere auch
solche, die sich gerade im Bau befinden, auf diese Voll-
automatisierung umrüsten, indem der Betreiber nach
und nach an alle Self-Storage-Abteile die elektronischen
Schlösser anbringt oder alle Self-Storage-Abteile gleich-
zeitig umrüstet, die mit einer App vorzugsweise in einem
Smartphone kommunizieren, wobei die App durch das
Zugangskontroll-System derart gesteuert wird, dass der
Kunde lediglich zu seinem eigenen angemieteten Self-
Storage-Abteil Zugang erhält. Von der Buchung eines
oder mehrerer Self-Storage-Abteile über eine Website,
der Kundendatenverwaltung, der Zugangskontrollsteue-
rung, dem Zutritt zu der Self-Storage-Einrichtung, dem
Zutritt innerhalb der Self-Storage-Einrichtung in unter-
schiedliche Bereiche (Flure, Stockwerke, etc.) bis zum
Öffnen der Tür des Self-Storage-Abteils sind keinerlei
Kontakte zwischen Betreiber der Self-Storage-Einrich-
tung und dem Kunden mehr erforderlich.
[0016] Nach Anspruch 2 ist das Kunden-Management-
System entweder cloudbasiert, eine on-premise-Lösung
mit einem dedizierten Server oder aber worksheets bzw.
spreadsheets, vorzugsweise auf einem PC oder aber in
die Buchungs-System-Website integriert.
[0017] Nach Anspruch 3 ist das elektronische Schloss
(VS) als ein Vorhänge-Schloss, insbesondere ein Bügel-
schloss oder als ein Steckschloss oder als fest in die Tür
eingebaut ausgeführt.
[0018] Die Steck- oder Vorhänge-Schlösser können
vom Betreiber der Self-Storage-Einrichtung von außer-
halb (gangseitig) des Self-Storage-Abteils angebracht
werden, ohne das der Betreiber in das angemietete oder
anzumietende Self-Storage-Abteil eintreten muss, so
dass Haftungsprobleme, die bei einem Betreten entste-
hen könnten, sicher vermieden werden können. Zudem

ist keine bauliche Veränderung an der Tür bzw. dem
Schließmechanismus der Tür des Self-Storage-Abteils
erforderlich. Befindet sich die Self-Storage-Einrichtung
im Bau, kann ein fest in die Tür eingebautes elektroni-
sches Schloss gewählt werden.
[0019] Gemäß Anspruch 3 ist das elektronische Vor-
hängeschloss als Bügelschloss ausgeführt. Es hat sich
gezeigt, dass mit einem solchen Bügelschloss die über-
wiegende Mehrzahl aller bekannten Schließriegel-Sys-
teme in Self-Storage-Einrichtungen genutzt werden
kann.
[0020] Nach Anspruch 4 weist das Zugangskontroll-
System ein aktives Energiemonitoring für die netzunab-
hängige Stromversorung auf, welches dem Betreiber der
Self-Storage-Einrichtung eine Warnung übermittelt, so-
bald die Leistung der netzunabhängige Stromversor-
gung einen vorbestimmten Schwellenwert unterschrei-
tet. Sobald eine solche Warnung eingeht, kann der Be-
treiber der Self-Storage-Einrichtung die elektronischen
Schlösser z.B. mit einer neuen Batterie ausstatten, ohne
das er dazu das angemietete Self-Storage-Abteil betre-
ten muss.
[0021] Nach Anspruch 5 erfolgt die Kommunikation
zwischen den elektronischen Schlössern und dem
Smartphone oder Tablet mittels Bluetooth oder Wifi.
Durch die begrenzte Reichweite der Bluetoothtechnik
kann sichergestellt werden, dass bei einer sehr großen
Anzahl von kleinen Self-Storage-Abteilen, die sich nahe
beieinander befinden, keine Überlagerungen oder Stö-
reffekte auftreten. Für den seltenen Fall, dass ein Kunde
der Self-Storage-Einrichtung kein Smartphone oder Ta-
blet besitzt, kann der Kunde über einen RFID-Transpon-
der mit der Möglichkeit ausgerüstet werden, die elektro-
nischen Schlösser zu öffnen. Dazu speichert die Zu-
gangskontrollsteuerung den entsprechenden Zugangs-
code auf dem RFID-Transponder. Bei einer Online-Bu-
chung durch den Kunden kann dann der RFID-Trans-
ponder zum Beispiel per Post an den Kunden übersandt
werden.
[0022] Nach Anspruch 6 ist die netzunabhängige
Stromversorgung entweder eine Batterie oder ein wie-
deraufladbarer Akku. Durch einen Akku wird Sondermüll
in Form von leeren Batterien verhindert. Beide Alterna-
tiven erlauben den schnellen und effektiven Austausch,
um die permanente Stromversorgung der elektronischen
Schlösser zu gewährleisten.
[0023] Das erfindungsgemäße Verfahren nach An-
spruch 7 für die Automatisierung einer Self-Storage-Ein-
richtung mit einer Vielzahl an Self-Storage-Abteilen in
einem Gebäude, so dass ein kontaktloser Zugang von
Kunden zu den angemieteten Self-Storage-Abteilen er-
möglicht ist, umfasst die folgenden Schritte: Anbringen
von jeweils einem elektronischen Schloss gangseitig an
einem Schließriegel einer Tür von jedem Self-Storage-
Abteil der Self-Storage-Einrichtung oder von elektroni-
schen Schlössern, die in die Tür eines jeden Self-Sto-
rage-Abteils eingebaut sind und die vom Kunden mittels
einer App, die auf einem Smartphone oder Tablet ge-
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speichert ist, entriegelt und geöffnet werden; Anbringen
von elektronischen Tür-Schlössern an den Eingangstü-
ren und Zwischentüren der Self-Storage-Einrichtung, die
vom Kunden mittels der App entriegelt und geöffnet wer-
den; Vorsehen eines Buchungs-Systems mit einer Onli-
ne-Buchung für zumindest ein Self-Storage-Abteil über
eine Website des Betreibers der Self-Storage-Einrich-
tung; Vorsehen eines Kunden-Management-Systems,
welches die Buchungsdaten jedes Kunden vom Bu-
chungs-System empfängt, speichert und verwaltet; Vor-
sehen eines cloudbasierten Zugangskontroll-Systems,
welches die Buchungs- und Kundendaten vom Kunden-
Management-System empfängt, speichert und weiter-
verarbeitet; Vorsehen einer netzunabhängigen Strom-
versorgung für zumindest die elektronischen Schlösser
an den Türen der Self-Storage-Abteile; wobei das Zu-
gangskontroll-System den Zugang jedes Kunden zu sei-
nem gebuchten Self-Storage-Abteil mittels der App steu-
ert und zuläßt.
[0024] Es ergeben sich die gleichen Vorteile durch das
erfindungsgemäße Verfahren zum Ausrüsten einer Self-
Storage-Einrichtung wie beim oben beschriebenen Sys-
tem.
[0025] Nach Anspruch 8 ist das Kunden-Management-
System cloudbasiert, eine on-premise-Lösung (dedizier-
ter Server / worksheets / spreadsheets) oder in die Bu-
chungs-System-Website integriert.
[0026] Nach Anspruch 9 sind die elektronischen
Schlösser an den Türen der Self-Storage-Abteile entwe-
der ein Vorhänge-Schloss, insbesondere ein Bügel-
schloss oder ein Steckschloss oder ein fest in die Tür
eingebautes Schloss.
[0027] Gemäß Anspruch 10 weist das Zugangskont-
roll-System ein aktives Energiemonitoring für die netzu-
nabhängige Stromversorung auf, welches dem Betreiber
der Self-Storage-Einrichtung eine Warnung übermittelt,
sobald die Leistung der netzunabhängige Stromversor-
gung einen vorbestimmten Schwellenwert unterschrei-
tet.
[0028] Gemäß Anspruch 11 läuft die Kommunikation
zwischen den elektronischen Schlössern und dem
Smartphone oder Tablet mittels Bluetooth oder Wifi.
Bluetooth ist eine weit verbreitete Technik zur Kommu-
nikation zwischen elektronischen Geräten und daher ei-
ne sichere Kommunikation für den vorliegenden Zweck
der Automatisierung der Anmietung, der Nutzung und
der Zugangskontrolle zu den Self-Storage-Abteilen.
[0029] Gemäß Anspruch 12 erfolgt das Anbringen der
elektronischen Schlösser vorzugsweise von außerhalb
jedes Self-Storage-Abteils, so dass der Betreiber der
Self-Storage-Einrichtung das angemietete Abteil nicht
betreten muss.
[0030] Gemäß Anspruch 13 ist in das System ein Zah-
lungsdienstleistungs-System integriert, welches die Be-
zahlung und Überwachung, ob bezahlt worden ist, kon-
trolliert.
[0031] Zusammenfassend ist anzuführen, dass durch
das erfindungsgemäße System, bestehend aus den be-

schriebenen System-Elementen, erstmals die Ausrüs-
tung von Self-Storage-Einrichtungen ohne größere bau-
liche Veränderungen möglich ist, da wesentliche Sys-
tem-Elemente als Software (cloudbasiert, on-premise-
Lösung, dedizierter Server, worksheets, spreadsheets,
usw.) vorliegen, die jederzeit anpassbar, skalierbar und
umprogrammierbar sind und das Anbringen der elektro-
nischen netzunabhängigen Schlösser an den Zugangs-,
Eingangs-, Zwischentüren der Self-Storage-Einrichtung
und den Türen der Self-Storage-Abteile ohne bauliche
Veränderungen machbar ist.
[0032] Die vorstehende Aufgabe, die Merkmale und
Vorteile nach der vorliegenden Erfindung können unter
Berücksichtigung der folgenden, detaillierten Beschrei-
bung der bevorzugten Ausführungsformen der vorliegen-
den Erfindung und unter Bezugnahme auf die zugehöri-
gen Zeichnungen besser verstanden werden.
[0033] Die Erfindung wird im folgenden anhand der
Zeichnungen näher erläutert. Diese zeigen in:

Fig. 1 eine schematische Übersicht der Abläufe beim
Buchen bzw. der Nutzung eines Self-Storage-Ab-
teils einer Self-Storage-Einrichtung;

Fig. 2 ein erfindungsgemäßes elektronisches Vor-
hänge-Bügelschloss; und

Fig. 3 eine schematische Darstellung einer Self-Sto-
rage-Einrichtung mit den erfindungsgemäßen Sys-
tem-Elementen.

[0034] Zur vollständigen Automatisierung einer Self-
Storage-Einrichtung SE bedarf es einer Reihe von Sys-
tem-Elementen, die alle miteinander vernetzt sind. Jede
Unterbrechung während der Errichtung der Self-Sto-
rage-Einrichtung oder während des Betriebs ist zu ver-
meiden, um Umsatzeinbussen zu verhindern.
[0035] Die Ausrüstung der Self-Storage-Einrichtung
SE kann in einem Durchgang erfolgen, d.h., dass alle
Schlösser gleichzeitig eingebaut werden oder aber der
Betreiber der Self-Storage-Einrichtung SE kann ab-
schnittsweise (Flure, Stockwerke, usw.) die Ausrüstung
durchführen, da bei größeren Anlagen durchaus Hun-
derte von Self-Storage-Abteilen SA entsprechende elek-
tronische Schlösser benötigen.
[0036] In der Figur 2 ist ein elektronisches Vorhänge-
Schloss gezeigt, welches als Bügelschloss ausgebildet
ist. Es hat sich gezeigt, dass mit einem solchen Bügel-
schloss die überwiegende Anzahl von Self-Storage-Ein-
richtungen SE ausgerüstet werden kann. Ebenso ist es
möglich, ein elektronisches Steckschloss (nicht darge-
stellt) einzusetzen oder in die Tür fest eingebaute elek-
tronische Schlösser.
[0037] Der kontaklose Zugang zu bzw. die Automati-
sierung des Betreibens einer Self-Storage-Einrichtung
SE läßt sich anhand der schematischen Darstellung nach
Figur 1 wie folgt beschreiben. Ein Kunde K bucht bzw.
mietet über eine Website des Betreibers der Self-Sto-
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rage-Einrichtung SE ein oder mehrere Self-Storage-Ab-
teile SA. Das entsprechende Buchungs-System ist mit
BS bezeichnet. Alle erforderlichen Daten für die Anmie-
tung werden über das Buchungs-System BS online ein-
gegeben. Dazu gehören u.a. der Name, die Adresse, die
Telefonnummer, die E-Mail-Adresse, die Bezahlungsan-
gaben des Kunden K, sowie der Umfang (Größe, Zeit-
raum, wieviele Abteile, etc.) der Anmietung des/der Self-
Storage-Abteils(e) SA.
[0038] Nach Abschluß der Buchung werden diese Da-
ten an das - beispielsweise cloudbasierte - Kunden-Ma-
nagement-System CRM übergeben, welches diese Da-
ten verwaltet und weiterreicht. Ein ebenfalls cloudbasier-
tes Zugangskontroll-System LT erhält alle Daten über
den Kunden K und das/die angemietete(n) Self-Storage-
Abteil(e) SA, die notwendig sind, um die Zugangskont-
rolle für jeden Kunden K aufzubereiten und beispielswei-
se die zugehörigen Vorhänge-Schlösser VS an jedem
Schließriegel SR jeder Tür TÜ derart anzusteuern, dass
nur der entsprechende Kunde K mit einer App A auf sei-
nem Smartphone SP oder Tablet T das zugehörige Vor-
hänge-Schloss VS öffnen kann, um den Zutritt zum Self-
Storage-Abteil SA zu erlauben. Das gleiche gilt selbst-
verständlich auch für fest in die Tür integrierte elektroni-
sche Schlösser.
[0039] Neben einer cloudbasierten Lösung für das
Kunden-Management-System CRM kann dieses auch
auf einem dedizierten Server vor Ort in der Self-Storage-
Einrichtung SE installiert sein, also eine sogenannte on-
premise-Lösung, oder über worksheets bzw. spreads-
heets, die für gewöhnlich auf einem PC laufen und pro-
grammiert sind.
[0040] Das Zugangskontroll-System LT kontrolliert
auch die Eingangstüren ET zum Gebäude G bzw. die
Zwischentüren ZT im Gebäude G, die zwischen unter-
schiedlichen Fluren und/oder Stockwerken vorgesehen
sind, so dass jeder Kunde K nur in einen Bereich des
Gebäudes G gelangen kann, in dem sich sein angemie-
tetes Self-Storage-Abteil SA befindet.
[0041] Die Zugangskontrolle wird in der Regel derart
realisiert, dass bei der Buchung eines Self-Storage-Ab-
teils SA dem Kunden K an seine App A auf seinem Smart-
phone SP oder Tablet T über das Kunden-Management-
System CRM und das Zugangskontroll-System LT eine
PIN oder Geheimzahl übermittelt wird, die dazu dient,
das elektronische Schloss zu entsperren. Das betrifft so-
wohl die Eingangs- bzw. Zwischentüren ET/ZT im Ge-
bäude G als auch die Tür TÜ des Self-Storage-Abteils
SA.
[0042] Alternativ ist es möglich, dass der Kunde K über
eine Gesichts- bzw. Iris-Erkennung an seinem Smart-
phone SP oder Tablet T die Entriegelung der elektroni-
schen Schlösser durchführen kann. Eine weitere Mög-
lichkeit wäre eine Spracherkennung, so dass der Kunde
K eine bestimmte Wortfolge in das Mikrofon seines
Smartphones SP oder Tablets T sprechen muss, um die
Entriegelung der elektronischen Schlösser durchzufüh-
ren. Diese Erkennung wird bei der Buchung durch den

Kunden initialisiert und auf sein Smartphone SP oder Ta-
blet T übertragen.
[0043] Derzeit ist davon auszugehen, dass praktisch
jeder Kunde K über ein eigenes Smartphone SP oder
Tablet T verfügt. Sollte die technische Entwicklung weiter
voranschreiten, wäre es auch möglich, die Gesichts-
oder Iris-Erkennung direkt in das elektronische Schloss
zu integrieren, so dass der Kunde K auch ohne Smart-
phone SP oder Tablet T das elektronische Schloss direkt
an der Tür TÜ des Self-Storage-Abteils entriegeln kann.
[0044] Durch das erfindungsgemäße System zur Au-
tomatisierung einer Self-Storage-Einrichtung SE ist es
möglich eine vollständig kontaktlose Anmietung und Nut-
zung der Self-Storage-Abteile zu realisieren.
[0045] Der Kunde K kann online, sei es über die Bu-
chungswebsite des Betreibers der Self-Storage-Einrich-
tung SE oder über eine entsprechende App A auf seinem
Smartphone SP oder Tablet T ein oder mehrere Self-
Storage-Abteile SA anmieten. Dazu muss er nicht vor
Ort sein. Er kann aus jeder Entfernung die Buchung vor-
nehmen und ist auch zeitlich völlig frei, ein solches Self-
Storage-Abteil weit im Voraus anzumieten. Denkbar sind
Kunden K, die beispielsweise als Vertreter zwischen Or-
ten reisen und im Vorhinein wissen, dass sie z.B. in 4
Wochen an einem bestimmten Ort eine größere Menge
an bestimmten Waren zwischenlagern müssen, so dass
sie entsprechende Lagerräume benötigen. Sind die Kun-
den K dann vor Ort können sie diese Waren direkt ein-
lagern, da das oder die Self-Storage-Abteile SA gebucht
und reserviert sind.
[0046] Als weiteren Vorteil für den Betreiber einer Self-
Storage-Einrichtung SE ist anzuführen, dass im Kunden-
Management-System CRM und dem Zugangskontroll-
System LT eine Funktion implementiert ist, die bei Nicht-
Bezahlung des angemieteten Self-Storage-Abteils SA
die Entriegelung des elektronischen Schlosses unterbin-
det. Damit kann der Kunde K das Self-Storage-Abteil SA
nicht nutzen und der Kunde K wird direkt auf die Bezah-
lungsproblematik hingewiesen, ohne dass es einer Mah-
nung (Aufwand für den Betreiber) o.ä. bedarf. Dieser Vor-
teil ist nicht zu unterschätzen und ein großer Anreiz für
die Ausrüstung einer Self-Storage-Einrichtung SE mit
dem vorliegenden erfindungsgemäßen System.
[0047] Für den Betreiber der Self-Storage-Einrichtung
ist die Integration eines Zahlungsdienstleistungs-Sys-
tems sehr vorteilhaft, welches die Bezahlung und Über-
wachung, ob bezahlt worden ist, kontrolliert. Schon bei
der Buchung eines Self-Storage-Abteils kann über das
Kunden-Management-System CRM ein Datensatz mit
den erforderlichen Daten an das Zahlungsdienstleis-
tungs-System übermittelt werden, um sicher zu stellen,
dass der Kunden nur dann den Zugang zum Self-Sto-
rage-Abteil bzw. Zugangscode für das elektronische
Schloss erhält, wenn bezahlt worden ist. Dazu muss das
Zahlungsdienstleistungs-System eine entsprechende
Rückmeldung an das Zugangskontroll-System machen.
[0048] Ebenso kann der Betreiber der Self-Storage-
Einrichtung SE nach der Ausrüstung auf das vorliegende
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erfindungsgemäße System einzelne Self-Storage-Abtei-
le SA im Notfall versperren oder entriegeln für zum Bei-
spiel für Durchsuchungen durch die Polizei - Stichwort
Diebesgut eingelagert - oder für einen Gerichtsvollzieher
- Beschlagnahmung, Pfändung von Gegenständen etc.
[0049] Das erfindungsgemäße System ist durch die
Verwendung des/der elektronischen Schlosses/Schlös-
ser mit einer netzunabhängigen Stromversorgung nicht
fest installiert und kann von einem zu einem anderen
Self-Storage-Abteil oder einer anderen Self-Storage-
Einrichtung transportiert und dort eingesetzt werden.
Umbauten zur Automatisierung an Self-Storage-Einrich-
tungen können damit schnell vorgenommen werden. Bei
einem defekten / beschädigten Schloss kann der Ersatz
sofort und ohne Eingriff in das Self-Storage-Abteil und
ohne Beihilfe eines Schlossers/Elektrikers/Techniker
vorgenommen werden. Somit entsteht dem Betreiber der
Self-Storage-Einrichtung kein Mietleerstand und der
Austausch eines solchen Schlosses kann von jedem Mit-
arbeiter (auch ungeschultes Personal) vor Ort und sofort
vorgenommen werden. Dies resultiert in Kostenerspar-
nissen und versetzt den Betreiber der Self-Storage-Ein-
richtung schneller in die Lage, den laufenden Betrieb wie-
derherzustellen.
[0050] Die Installationen der elektronischen Schlösser
mit netzunabhägiger Stromversorgung kann bei leeren
und unvermieteten Self-Storage-Abteilen aber auch bei
vermieteten Self-Storage-Abteilen erfolgen. In diesem
Fall wird das "alte" vom Kunden installierte Schloss nach
Benachrichtigung des Kunden geöffnet bzw. abgeschnit-
ten und durch das neue elektronische Schloss ersetzt.
Der Kunde erhält dann über das Zugangskontroll-Sys-
tem den Zugang. Hierbei ist kein Eingriff in (im Gegensatz
zur US 2014/0319851 A1) die Tür oder den Türrahmen
des Self-Storage-Abteils erforderlich. Die Installation des
neuen elektronischen Schlosses erfolgt auch bei ge-
schlossener Türe des angemieteten Self-Storage-Ab-
teils. Das ist wichtig, denn die Ausrüstung kann auch
ohne die Anwesenheit des Kunden erfolgen. Somit kann
selbst eine große Self-Storage-Einrichtung mit über 500
Self-Storage-Abteilen und grösser innerhalb von 1-2 Ta-
gen mit minimalem Personaleinsatz ausgerüstet werden
und die Kostenersparnisse der Automatisierung sind so-
fort zu realisieren. Somit können auch voll ausgelastete
Self-Storage-Einrichtungen schnell und vor allem kos-
tengünstig ausgerüstet werden. Im Falle des kontaktlo-
sen Betriebs (z.B. während der Corona-Pandemie) kann
eine solche Ausrüstung sogar über Nacht erfolgen.
[0051] Die elektronischen Schlösser basieren auf Bat-
teriebetrieb, so dass kein geschultes Personal für die In-
stallation oder den Austausch erforderlich ist. 220V-In-
stallationen bedürfen eines geschulten und geprüften
Elektrikers. 220V-Installationen bedürfen im Falle eines
gewerblichen Betriebs der regelmäßigen DGUV Prü-
fung. Somit entsteht hier durch die netzunabhängigen
Schlösser als wesentliches Element des erfindungsge-
mäßen Systems für den Betreiber der Self-Storage-Ein-
richtung erhebliches Einsparpotential.

[0052] Der Betrieb der elektronischen Schlösser mit-
tels Batterien oder Akku reduziert das Brandrisiko ge-
genüber einer fest verkabelten 220V-Installation. Auch
können hierbei durch Kunden keine 220V-Leitungen
bzw. Kabel beschädigt bzw. sabotiert werden oder gar
Strom abgezweigt werden.
[0053] Durch die Verwendung der elektronischen
Schlösser greift das erfindungsgemäße System baulich
nicht in die Wände/Kopfpaneele/Türen eines Self-Sto-
rage-Abteils ein und somit ist eine Installation schnell und
kostengünstig für den Betreiber.
[0054] Das erfindungsgemäße System kann an allen
(und hier gibt es viele verschiedene Arten von Herstel-
lern, welche Türbeschläge produzieren und liefern) han-
delsüblichen
[0055] Beschlägen und somit Türen von Self-Storage-
Abteilen verbaut werden. Das erfindungsgemäße Sys-
tem ist damit universell einsetzbar.
[0056] Die elektronischen Schlösser verwenden han-
delsübliche Batterien bzw Akkus, so dass das erfin-
dungsgemäße System weltweit eingesetzt und vertrie-
ben werden kann.
[0057] Da die Elektronik im Schlossgehäuse verbaut
ist und der Bügel des Schlosses mit einem O-Ring ge-
schützt ist, kann das erfindungsgemäße System auch im
Aussenbereich unter IP44-Bedingungen verbaut wer-
den.
[0058] Hinsichtlich vorstehend im einzelnen nicht nä-
her erläuterter Merkmale der Erfindung wird in übrigen
ausdrücklich auf die Patentansprüche und die Zeichnun-
gen verwiesen.

Bezugszeichenliste:

[0059]

BS Buchungs-System
SA Self-Storage-Abteil
SE Self-Storage-Einrichtung
G Gebäude, geschlossene Bauweise oder nicht

geschlossene Bauweise
A App
SP Smartphone
T Tablet
CRM Kunden-Management-System
LT Zugangskontroll-System
VS Vorhänge-Schloss
ET Eingangstür
ZT Zwischentür
TÜ Tür (eines Self-Storage-Abteils)
TS elektronische Türschlösser
B netzunabhängige Stromversorgung
K Kunde
SR Schließriegel

9 10 



EP 4 141 829 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Patentansprüche

1. System für die Automatisierung einer Self-Storage-
Einrichtung (SE) mit einer Vielzahl an Self-Storage-
Abteilen (SA) in einem Gebäude (G), so dass ein
kontaktloser Zugang von Kunden (K) zu den ange-
mieteten Self-Storage-Abteilen (SA) ermöglicht ist,
gekennzeichnet durch die folgenden System-Ele-
mente:

a) Buchungs-System (BS) mit einer Online-Bu-
chung für zumindest ein Self-Storage-Abteil
(SA) über eine Website des Betreibers der Self-
Storage-Einrichtung (SE);
b) Kunden-Management-System (CRM), wel-
ches die Buchungsdaten jedes Kunden (K) vom
Buchungs-System (BS) empfängt, speichert
und verwaltet;
c) cloudbasiertes Zugangskontroll-System (LT),
welches die Buchungs- und Kundendaten vom
Kunden-Management-System (CRM) emp-
fängt, speichert und weiterverarbeitet;
d) elektronische Tür-Schlösser (TS) an den Ein-
gangstüren (ET) und Zwischentüren (ZT) der
Self-Storage-Einrichtung (SE), die vom Kunden
(K) mittels einer App (A), die auf einem Smart-
phone (SP) oder Tablet (T) gespeichert ist, ent-
riegelt und geöffnet werden;
e) elektronische Schlösser (VS), die an einem
Schließriegel (SR) an einer Tür (TÜ) eines jeden
Self-Storage-Abteils (SA) gangseitig vorgese-
hen sind oder elektronische Schlösser, die in die
Tür (TÜ) eines jeden Self-Storage-Abteils (SA)
eingebaut sind und die vom Kunden (K) mittels
der App (A) entriegelt und geöffnet werden;
f) wobei zumindest die elektronischen Schlösser
(VS) an den Türen der Self-Storage-Abteile (SA)
über eine eigene netzunabhängige Stromver-
sorgung (B) verfügen; und
g) wobei das Zugangskontroll-System (LT) den
Zugang jedes Kunden (K) zu seinem gebuchten
Self-Storage-Abteil (SA) mittels der App (A)
steuert.

2. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Kunden-Management-System (CRM)
cloudbasiert ist, eine on-premise-Lösung (dedizier-
ter Server / worksheets / spreadsheets) ist oder in
die Buchungs-System-Website integriert ist.

3. System nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das elektronische Schloss (VS) ein
Vorhänge-Schloss, insbesondere ein Bügelschloss
oder ein Steckschloss oder ein in die Tuer (TÜ) fest
eingebautes Schloss ist.

4. System nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das Zugangskontroll-Sys-

tem (LT) ein aktives Energiemonitoring für die net-
zunabhängige Stromversorung (B) umfasst, wel-
ches dem Betreiber der Self-Storage-Einrichtung
(SE) eine Warnung übermittelt, sobald die Leistung
der netzunabhängige Stromversorgung einen vor-
bestimmten Schwellenwert unterschreitet.

5. System nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kommunikation zwi-
schen den elektronischen Schlössern (TS, VS) und
dem Smartphone (SP) oder Tablet (T) mittels Blue-
tooth oder Wifi erfolgt.

6. System nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die netzunabhängige
Stromversorgung (B) eine Batterie oder ein Akku ist.

7. Verfahren für die Automatisierung einer Self-Sto-
rage-Einrichtung (SE) mit einer Vielzahl an Self-Sto-
rage-Abteilen (SA) in einem Gebäude (G), so dass
ein kontaktloser Zugang von Kunden (K) zu den an-
gemieteten Self-Storage-Abteilen (SA) ermöglicht
ist, gekennzeichnet durch die folgenden Schritte:

a) Anbringen von jeweils einem elektronischen
Schloss (VS) gangseitig an einem Schließriegel
(SR) einer Tür (TÜ) von jedem Self-Storage-Ab-
teil (SA) der Self-Storage-Einrichtung (SE) oder
von elektronischen Schlössern, die in die Tür
(TÜ) eines jeden Self-Storage-Abteils (SA) ein-
gebaut sind und die vom Kunden (K) mittels ei-
ner App (A), die auf einem Smartphone (SP)
oder Tablet (T) gespeichert ist, entriegelt und
geöffnet werden;
b) Anbringen von elektronischen Tür-Schlös-
sern (TS) an den Eingangstüren (ET) und Zwi-
schentüren (ZT) der Self-Storage-Einrichtung
(SE), die vom Kunden (K) mittels der App (A)
entriegelt und geöffnet werden;
c) Vorsehen eines Buchungs-Systems (BS) mit
einer Online-Buchung für zumindest ein Self-
Storage-Abteil (SA) über eine Website des Be-
treibers der Self-Storage-Einrichtung (SE);
d) Vorsehen eines Kunden-Management-Sys-
tems (CRM), welches die Buchungsdaten jedes
Kunden (K) vom Buchungs-System (BS) emp-
fängt, speichert und verwaltet;
e) Vorsehen eines cloudbasierten Zugangskon-
troll-Systems (LT), welches die Buchungs- und
Kundendaten vom Kunden-Management-Sys-
tem (CRM) empfängt, speichert und weiterver-
arbeitet;
f) Vorsehen einer netzunabhängigen Stromver-
sorgung (B) für zumindest die elektronischen
Schlösser (VS) an den Türen der Self-Storage-
Abteile (SA);
g) wobei das Zugangskontroll-System (LT) den
Zugang jedes Kunden (K) zu seinem gebuchten

11 12 



EP 4 141 829 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Self-Storage-Abteil (SA) mittels der App (A)
steuert.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Kunden-Management-System
(CRM) cloudbasiert ist, eine on-premise-Lösung
(dedizierter Server / worksheets / spreadsheets) ist
oder in die Buchungs-System-Website integriert ist.

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das elektronische Schloss
(VS) ein Vorhänge-Schloss, insbesondere ein Bü-
gelschloss oder ein Steckschloss oder ein in die Tuer
(TÜ) fest eingebautes Schloss ist.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Zugangskontroll-
System (LT) ein aktives Energiemonitoring für die
netzunabhängige Stromversorung (B) umfasst, wel-
ches dem Betreiber der Self-Storage-Einrichtung
(SE) eine Warnung übermittelt, sobald die Leistung
der netzunabhängige Stromversorgung einen vor-
bestimmten Schwellenwert unterschreitet.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kommunikation
zwischen den elektronischen Schlössern (TS, VS)
und dem Smartphone (SP) oder Tablet (T) mittels
Bluetooth oder Wifi erfolgt.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass das Anbringen der
elektronischen Schlösser (VS) von außerhalb jedes
Self-Storage-Abteils (SA) erfolgt.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Zahlungsdienst-
leistungs-System integriert ist, welches die Bezah-
lung und Überwachung, ob bezahlt worden ist, kon-
trolliert.
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